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RS OGH 1980/2/14 7Ob8/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1980

Norm

VersVG §39 Abs1

Rechtssatz

Mußte der Adressat im Hinblick auf seinen Prämienverzug mit einer eingeschriebenen Mahnung rechnen, so wird der

Zugang dieser Mahnung mit jenem Zeitpunkt 9ngiert, in welchem er unter gewöhnlichen Umständen erfolgt wäre.

Diesfalls genügt schon der Zugang einer Hinterlegungsanzeige betreffend die eingeschriebene Mahnung.
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